
NOLV-Cup 2010 – 7. Lauf 

09.06.2010, Schlosspark Laxenburg 

 

Läuferinformation 
 
 
Der OK Gittis Klosterneuburg freut sich auf eure Teilnahme am 7. Lauf des NOLV-Cup 2010 im 
Schlosspark Laxenburg! Anbei einige Informationen zur Veranstaltung: 
 

Anmeldung und Ziel: 
Im Bereich Restaurant „Flieger & Flieger“, ausgeschildert ab Ortsmitte Laxenburg. 

Die Eintrittsgebühr für den Park ist bereits im Nenngeld inkludiert! 

 
Startzeiten: zwischen 14:00 und 17:30 frei wählbar 

 
Weg zum Start: rd. 250 m, mit farbigen Bändern markiert 

 
Karte: 
Karte Schlosspark Laxenburg

*)
, Maßstab: 1:10.000, Stand Mai 2010.  

Folien für die Laufkarten können beim Start entnommen werden. 
Achtung: Die Vegetation ist sehr dicht. Auch auf den Wiesen steht das Gras kniehoch, die 
Wiesenränder sind aber gute belaufbar. Wir empfehlen lange Beinbekleidung und/oder 
Schienbeinschützer zu tragen! Dobb-Spikes sind nicht notwendig. 

 
Bahndaten: 

Kat. A: 6.710m  /  18 Posten Kat. B: 5.350m  /  14 Posten 

Kat. C: 4.120m  /  13 Posten Kat. D: 2.580m  /  10 Posten 

Kat. E: 1.890m  /    8 Posten 

 
Postenbeschreibungen: 

Werden bei der Anmeldung ausgegeben. Keine Postenbeschreibung auf der Karte! 

 
Verpflegung: Im Restaurant „Flieger & Flieger“ 
Gastraum bitte nicht mit schmutzigen oder „Dobb“-Spikes Schuhen betreten! 

 
Toiletten: Im Restaurant „Flieger & Flieger“ 

 
Allgemeines: 
- Sportident wird als elektronisches Punching-System eingesetzt. 

Besitzer von SI-Chips bitte bereits bei der Voranmeldung SI-Nummer angeben! 
Für jene, die keinen SI-Chip besitzen, besteht die Möglichkeit bei der Kartenausgabe einen 
zum Preis von € 2,- zu mieten (Schulklassen bitte um Voranmeldung). 
- Die Veranstaltung wird nach den gültigen Regeln der Wettlaufordnung des ÖFOL 

durchgeführt. Laut ÖFOL-Wettlaufordnung ist die Verwendung von Spikeschuhen verboten 
(ausgenommen „Dobb“-Spikes, aber auch diese sind im Schlosspark nicht notwendig). 

- Der durchführende Verein übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Schäden jedweder 
Art, auch nicht gegenüber dritten Personen. Jede(r) Läufer(in) startet auf eigene Gefahr. 

                                                           
*)
 Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom OLG Ströck. 


